
Verein:______________________ Ort, Datum: _____________________

Name, Vorname: __________________________________       Geb.-jahr: ____________

Kader: O LK U16 O LK U18 O   LK U20 O  LK U23/Ü23

               O NK2 U18

TL-Ort : _____________________________ Datum (von/bis): ___________________

Ziel des Trainingslagers: ___________________________________________________

A) Kostenaufstellung für o.g. Trainingslager:

1) Fahrt/Transport: €

2) Übernachtung/Unterkunft €

3) Verpflegung €

4) Sonstige Kosten €

Gesamtkosten je Teilnehmer €

Die einzelnen Posten sind per Beleg nachzuweisen (Belege bitte in Kopie beifügen).

B) Finanzierung des o.g. Trainingslagers:

1) Eigenanteil des Teilnehmers: €

2) Zuschuss (Eigenanteil) Verein €

3) Zuschuss (Eigenanteil) Sonstiger €

4) Zuschuss lt. Kadervereinbarung €

Summe: €

Alle Angaben stimmen mit den Büchern und Belegen überein.

Wir beantragen die Überweisung des LVS- Zuschusses in Höhe von  _______________________ EUR 

(vgl. Kadervereinbarung) auf folgendes Konto (nur Vereinskonto): 

Kontoinhaber: ________________________________   Kreditinstitut: __________________________                 

IBAN: ____________________________________________   

__________________________________ ___________________________________

Datum, Stempel, Unterschrift Verein Unterschrift Trainer

Rechtsverbindlich (§26 BGB)

Wir versichern, den Zuschuß ausschließlich für gemeinnützige, satzungsmäßige Zwecke zur Förderung

des Sports zweckentsprechend verwendet zu haben. Alle Ausgaben waren notwendig.

Es ist ein Eigenmittelanteil von mindestens 10 % nachzuweisen. Die aufgeführten Eigenmittel sind  

ausschließlich Eigenmittel des Vereins bzw. Eigenmittel des Mitgliedes und sind nicht durch weitere aus

öffentllicher Hand stammenden Zuwendungen unterlegt.

Abrechnung LVS-Zuwendung für Landeskader 2025

(Einreichung bis 2 Monate nach Beendigung eines TL oder spätestens bis 20.10.2025, nach diesem

Termin erfolgt nur noch die häftige Auszahlung des Kaderzuschusses. Ab 01.12.2025 erfolgt keine

Auszahlung mehr. Stichtag ist der Posteingang in der Geschäftsstelle.)


